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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 6736/J der Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein und 
weiterer Abgeordneter nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 14: 
 Wie bewerten Sie die unter Punkt 1) gestellten Forderungen als 

Gesundheitsministerin rechtlich? 
 Können Sie ausschließen, dass dies im Umfeld des FSW ein Einzelfall ist? 
 Wie bewerten Sie die unter Punkt 2) geschilderten Modalitäten als 

Gesundheitsministerin rechtlich? 
 Können Sie ausschließen, dass dies im Umfeld des FSW ein Einzelfall ist? 
 Wie bewerten Sie die unter Punkt 3) a bis d geschilderten Vorgänge als 

Gesundheitsministerin rechtlich? 
 Können Sie ausschließen, dass dies im Umfeld des FSW ein Einzelfall ist? 
 Wie bewerten Sie die unter Punkt 4) geschilderten Vorgänge als 

Gesundheitsministerin rechtlich? 
 Können Sie ausschließen, dass dies im Umfeld des FSW ein Einzelfall ist? 
 Wie bewerten Sie die unter Punkt 5) geschilderten Vorgänge als 

Gesundheitsministerin rechtlich? 
 Können Sie ausschließen, dass dies im Umfeld des FSW ein Einzelfall ist? 
 Wie bewerten Sie die unter Punkt 6) geschilderten Vorgänge als 

Gesundheitsministerin rechtlich? 
 Können Sie ausschließen, dass dies im Umfeld des FSW ein Einzelfall ist? 
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 Wie bewerten Sie die unter Punkt 7) geschilderten Vorgänge als 
Gesundheitsministerin rechtlich? 

 Können Sie ausschließen, dass dies im Umfeld des FSW ein Einzelfall ist? 
 
Nach der Kompetenzverteilung der österreichischen Bundesverfassung fallen die 
Angelegenheiten der Pflegeheime bzw. der Pflege gemäß Art. 15 B-VG in die 
ausschließliche Vollzugszuständigkeit der Länder. Es ist daher aus h.o. Sicht auf die 
ausschließliche Zuständigkeit des Bundeslandes Wien hinzuweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.in Sabine Oberhauser 
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